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Vereinbarung 

 
Der Berufsausbildungsvertrag Nr.   

 
für die Zeit vom  bis  

 
zwischen dem Ausbildungsbetrieb (Name und Anschrift) 

 

 

 

 

 
und dem Auszubildenden (Name und Anschrift) 

 

 

 

 

 
gesetzlich vertreten durch (Name und Anschrift) 

 

 

 

 

 
wird im beiderseitigen Einverständnis zum  aufgehoben. 

 
Wir weisen pflichtgemäß darauf hin, dass sich ein Arbeitnehmer unverzüglich nach Abschluss des 
Aufhebungsvertrages bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden muss, um Nachteile beim späteren 
Bezug von Arbeitslosengeld zu vermeiden. 
 
 
   

Ort, Datum Unterschrift Ausbildende/r 
 
   

Ort, Datum Unterschrift Auszubildende/r 
 
   

Ort, Datum Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
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